
 

 

Einverständniserklärung zur Nutzung der Werkstatt 

Die Quartierwerkstatt VIKTORIA ist die Freizeitwerkstätte für das Nordquartier. Sofern die Belegung es 
erlaubt, steht sie auch weiteren Interessierten zur Verfügung. Als Mitglied bist Du MitbesitzerIn der 
Werkstätte. Entsprechend vertrauen wir darauf, dass Du verantwortlich mit ihr umgehst und zu ihr 
Sorge trägst. 

Die folgenden Regeln sollen Deine und die Sicherheit aller BenutzerInnen gewährleisten und einen 
reibungslosen Betrieb der Werkstatt ermöglichen. 

Hiermit bestätigst Du, die unten aufgeführten Regeln sowie das Nutzungsreglement der Quartier-
werkstatt Viktoria verstanden zu haben und erklärst mit der Unterschrift Dein Einverständnis.  

• Haftung 
Die Nutzung der Werkstatt geschieht auf eigenes Risiko.  
 

• Versicherung 
Du bestätigst hiermit, dass Du über eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung verfügst. Der 
Verein Quartierwerkstatt Viktoria lehnt bei Unfällen jegliche Haftung ab. Werkstattbenutzer haften 
persönlich für Schäden an Drittpersonen, Installationen und Maschinen. 

• Selbständige Nutzung 
Die Werkstatt darf erst nach dem Besuch einer Einführung in die Werkstatt und den Verein 
selbständig genutzt werden. 

• Sicherheit 
Mit der Benutzung von Werkzeug und Maschinen bestätigst Du, dass Du in der sicheren Bedienung 
bewandert bist, die spezifischen Sicherheitsregeln kennst und diese einhalten wirst (d. h. u. A., dass 
Du konsequent die maschinenspezifische Schutzausrüstung verwendest). 
Maschinen mit einem roten Kreuz dürfen nur nach spezifischer Schulung (intern oder extern) 
benutzt werden. 

• Reservation und Logbuch 
Arbeitsplätze und Maschinen müssen vorgängig reserviert werden. Trage Dich vor jeder Nutzung 
im Logbuch ein und am Ende wieder aus. 

• Arbeitszeiten 
Als Mitglied kannst Du die Werkstatt für ruhige Arbeiten rund um die Uhr benutzen.  
Vor 07:30 und ab 21 Uhr, von 12-13 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen ist nur Handarbeit 
erlaubt.  

• Zugang 
Der zum Öffnen kommunizierte Code darf keiner aussenstehenden Person mitgeteilt werden. 

• Rauchverbot 
In der Werkstatt herrscht generelles Rauchverbot. 

• Engagement 
Als Mitglied wird von Dir erwartet, dass Du Dich im Verein und in der Werkstatt engagierst. 
Engagieren kannst Du Dich z. B. im Vorstand, in einer Fachgruppe, in der Betreuung der offenen 
Werkstatt. Als Minimum wird erwartet, dass Du 2x jährlich an einer Werkstattpflege teilnimmst. 

• Wir helfen einander.  
Du kannst andere Mitglieder um Hilfe fragen und wir erwarten, dass Du andern Mitgliedern auch 
hilfst. 

• Schäden 
Für Schäden haftet der Verursacher. Beschädigungen an Einrichtung, Werkzeug oder Maschinen 
sind der Werkstattleitung sofort mitzuteilen (werkstatt@Quartierwerkstatt-VIKTORIA.ch oder SMS 
079 962 91 83). Eigenständige Reparaturen sind erlaubt, Fachwissen vorausgesetzt,  

• Brandalarm 
Du bist verantwortlich, zu wissen, was Du bei einem Brandalarm zu tun hast. Wenn Du einen 
Fehlalarm verursachst, den Du nicht zurücksetzen kannst, werden Dir die Kosten verrechnet (bis 
CHF 1000.-). 

• Ordnung 
Die Arbeitsplätze und Maschinen (auch Handmaschinen und Werkzeug) sind immer gereinigt und 
aufgeräumt zu verlassen. 
Individuelle Werkstattpflege: Bitte nimm Dir pro Reservation 15 Min. Zeit für allgemeine Arbeiten 
(staubsaugen, aufräumen, Abfall beseitigen etc.) 

• Material 
Du bringst Dein eigenes Material mit. Etwas Verbrauchsmaterial ist vorhanden. Bitte bezahle dafür 
den Preis, den Du auch im Laden zahlen würdest (s. ausgehängte Preislisten!). àTwint 

• Lagerung 
Angefangene Arbeiten können auf der Empore gelagert werden. Schreibe Deine Arbeit mit Name, 
Vorname, Telefonnummer und Ablaufdatum an. Nicht angeschriebene und überfällige Arbeiten 
werden entsorgt. 

• Schliessen 
Wenn Du die Werkstatt als letzte Person verlässt, bist Du dafür verantwortlich, dass Fenster und 
Türen geschlossen, das Licht gelöscht und sämtliche Maschinen ausgeschaltet sind. 

• Daten 
Deine Adressdaten und die Zustimmung zu dieser Erklärung werden gespeichert. 
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• Kündigung 
Wenn Du Deine Mitgliedschaft kündigst, erhältst Du automatisch den Status der NutzerIn. Damit 
kannst Du Werkstatt weiterhin in der offenen Werkstatt oder zusammen mit einem Mitglied 
benutzen. Wenn Du Deine Daten löschen lässt, verfällt die Berechtigung zur Nutzung der 
Werkstatt. 

• Mitgliederbrief 
Du bist einverstanden über unsern Mitgliederbrief und unsern Newsletter Informationen zur 
Werkstatt zu erhalten. 

• Fotos 
Du bist einverstanden, dass Fotos aus dem Werkstattbetrieb ohne Deinen ausdrücklichen 
Widerruf für unsere Webseite und Kommunikation verwendet werden. 

• Videoüberwachung 
Die Werkstatt wird videoüberwacht. Die Daten werden nur intern und zur allfälligen Abklärung 
von Vergehen genutzt. 

• Mitgliederliste 
Du bist damit einverstanden, dass unsere Mitgliederliste mit Adresse, Telefonnummer und eMail 
auf unserer passwortgeschützten Mitgliederseite veröffentlicht wird. 
 

• Nichtmitglieder /Gäste 
dürfen die Werkstatt während den betreuten Öffnungszeiten oder zusammen mit einem 
volljährigen Vereinsmitglied benutzen. Für sie gelten die gleichen Regeln.  
Wenn Du einen Gast mitbringst, bist Du verantwortlich dafür, dass er/sie die Einverständnis-
erklärung unterschreibt und sich im Logbuch einträgt. Du sorgst ebenfalls für die korrekte 
Bezahlung der Nutzungsgebühren (CHF 10.-/angefangene Stunde).  
Wenn das Nichtmitglied Dir bei Deinem Projekt nur hilft, bezahlt es nichts. 

• Widerhandlungen 
Bei Widerhandlungen kann der Vorstand den Ausschluss aus der Quartierwerkstatt VIKTORIA. 
verfügen. Dies berechtigt nicht zur Rückzahlung des Mitgliederbeitrags. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name, Vorname 

………………………………………. 

 

Ort, Datum ................................. Unterschrift ………………………………………. 

 

Ggf. Name der erziehungsberechtigten Person 

………………………………………. 

Unterschrift ………………………………………. 


